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1. Anschluss Baustromschränke nach DIN VDE 0100-704:2018-10 

2. Baustrom bei vorgestrecktem Netzanschluss  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit diesem Rundschreiben möchten wir Ihnen wieder Informationen zu aktuel-
len Themen zukommen lassen. 

 

1. Anschluss Baustromschränke nach DIN VDE 0100-704:2018-10 

Wie bereits im letzten Jahr angekündet endet am 18.05.2021 die Übergangsfrist 

der DIN VDE 0100-704:2018-10. 

 
Wesentliche Änderungen der DIN VDE 0100-704:2018-10 sind der Schutz von 

Drehstrom Steckdosen bis einschließlich 63 A mit einer Fehlerstrom- Schutzein-

richtung (RCD) vom Typ B, sowie eine laienbedienbare Einrichtung zum Trennen 

der Einspeisung, die gegen Einschalten abschließbar ist. Eine verschließbare Um-

hüllung ist nicht mehr ausreichend. 

 

2. Baustrom bei vorgestrecktem Netzanschluss  

Bei vorgestreckten Netzanschlüssen wird das zukünftige Netzanschlusskabel ge-

nutzt, um den Baustromschrank über einen Kabelverteilerschrank anzuschlie-

ßen. Sobald bei diesen Anschlüssen der Netzanschluss hergestellt wird, wird der 

Kabelverteilerschrank aufgelöst und der Baustromschrank abgeklemmt. 

Grundsätzlich wird der Zähler im Baustromschrank durch uns ausgebaut, sobald 

der Baustromschrank abgeklemmt wird. Ein Weiterbetrieb des Baustromschran-

kes ist in Ausnahmefällen nur in Ansprache mit dem jeweiligen Netzcenter mög-

lich. 

 

 

 

Freundliche Grüße 

Jenny Lachmann 
 

      

 

Entspricht der Baustromschrank (A-Schrank oder AV-Schrank) nicht der DIN 

VDE 0100-704:2018-10 erfolgt kein Anschluss an das Versorgungsnetz der 
Schleswig-Holstein Netz AG.  

Baustromzähler sind nach wie vor nicht in den Zählerschrank des Hauses ein-
zubauen. 
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